


Wir alle möchten das Freibad Uetze als Freizeitstätte für Jung und Alt erhalten. Ohne unser aller Hilfe und ohne die Grün-
dung einer Genossenschaft wird es auf kurz oder lang kein Uetzer Freibad mehr geben. Lasst uns handeln bevor es zu spät 
ist. 

Wie werde ich Mitglied im Genossenschaftsmodell Uetzer Freibad e. G.?
Durch Zeichnung von mindestens einem Genossenschaftsanteil zu je 100,00 Euro.
Die Mitgliedschaft entsteht durch unmittelbare Zahlung des Anteils nach Zeichnung.
Die ehrenamtliche Mitarbeit ist sehr gewünscht, jedoch für den Eintritt in die Genossenschaft nicht erforderlich.

Was sind meine Vorteile?
Mitgliedern der Genossenschaft soll eine möglichst ganztägige Schwimmbad-Nutzung angeboten werden; Nichtmitglieder können 
das Bad nur während der ö�entlichen Ö�nungszeiten (vorgesehen 14.00 bis 18.00 Uhr) nutzen.

In welchem Rahmen hafte ich als Mitglied der Genossenschaft?
Die Haftungsp�icht bezieht sich ausschließlich auf den Genossenschaftsanteil, ist also begrenzt und überschaubar.

Wie lange sichern wir den Erhalt des Uetzer Freibades?
Eine langfristige Sicherung lässt sich nur erreichen, wenn durch erhebliche ehrenamtliche Arbeit bisherige Personalkosten deutlich 
reduziert werden, wenn durch verschiedene Veranstaltungen Mittel eingeworben werden, bei der Vergabe von Aufträgen an die 
Wirtschaft sehr verantwortlich gehandelt wird und die Gemeinde bereit ist, langfristig Zuschusszahlungen vertraglich zuzusagen 
und darüberhinaus die Kosten für größere Investitionen zu übernehmen.

Was sind die Voraussetzungen zur Übernahme des Uetzer Bades durch die Genossenschaft ?
Das Uetzer Freibad soll in die Verantwortung der Bürger übergeben werden. Durch langfristige Verträge muss sich die Kommune 
binden. Zusätzlich muss sie die Finanzierung der bekannten Investitionen absichern. Ferner muss die Kommune sich verp�ichten, 
langfristig die jährliche Unterdeckung auszugleichen. So können wir die wirtschaftlichen Ziele langfristig erreichen.

Warum ist die Gründung des Genossenschaftsmodells Uetzer Freibad e. G. sinnvoll?
Die eingetragene Genossenschaft ist eine Rechtsform, die sich sehr  anbietet, wenn viele Personen gemeinsam einen wirtschaftli-
chen Zweck verfolgen sowie die Anzahl der Mitglieder auf Wachstum ausgerichtet ist. Genossenschaften werden von ihren Mitglie-
dern kontrolliert, da sie alle das Recht besitzen, aktiv mitzuarbeiten und demokratisch alle Entscheidungen mitzubestimmen.
Jedes Mitglied hat das gleiche Stimmrecht : 1 Mitglied besitzt auch 1 Stimme.

Welche Organe sind gesetzlich bei der Genossenschaft vorgeschrieben?
Der Vorstand besteht aus mind. 2 Personen. Es wird ein Aufsichtsrat gebildet, der aus
mind. 3 Personen besteht. Die Generalversammlung ist oberstes Willensbildungsorgan.

Wie lautet die De�nition einer Genossenschaft? 
Eine Genossenschaft ist ein Zusammenschluß von Personen, die sich gemeinsam unternehmerisch betätigen. Zu den Wesenszügen 
einer Genossenschaft zählen die Selbstverwaltung und Selbstverantwortung.

Worin bestehen die �nanziellen Grundlagen der Genossenschaft?
Einnahmen bestehen aus einmaligem Vermögen, nämlich gezeichneten Geschäftsanteilen sowie aus jährlich wiederkehrenden 
Geldern, nämlich Eintrittsentgelten der Freibadbesucher, Zuschüssen von der Gemeinde (vertraglich zu vereinbaren) und Einnah-
men aus Werbung und Veranstaltungen.
 
Was wird aus meinem Geschäftsanteil?
Der Geschäftsanteil ist Teil der Finanzmasse, mit der die Genossenschaft arbeitet, also Ausgaben bestreitet und gesetzliche vorgese-
hene Rücklagen bildet. Im Falle des Austritts aus der Genossenschaft ist nach Maßgabe einer zu scha�enden Satzung eine Rückzah-
lung des Geschäftsanteils möglich.

Ich bin an der Mitgliedschaft in der Uetzer Freibad Genossenschaft sehr interessiert.
Ich bitte um verbindliche Zeichnung folgender Anteile:

Mitglied (Name, Vorname) Adresse   Telefon / E-Mail  Anzahl Anteile    Unterschrift

Diese Erklärung senden Sie bitte an Wolfram Dörner, Dresdener Str. 25, 31311 Uetze 
(oder per E-Mail an: wolfram.doerner@ekd.de) oder faxen Sie bitte an Herrn Edgar Granse, Fax-Nr. 05173/24433

Etwaige Rückfragen beantworten wir gern (ab 19.00 Uhr) – Tel. 05173/6724 – Wolfram Dörner. 


